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Daten über Erlass, Rechtswirksamkeit, Änderungen und Aufhebung 

Lfd.Nr. Vortrag Urschrift 1. Änderung 
(Anlage 1) 

2. Änderung 
(Anlage2) 

Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.1990 
1

Nr. 5 

Veröffentlichung im Amtsblatt vom 09.02.1990 
2

Nr. 3 

3 Tag des Inkrafttretens 24.02.1990 

4 Geltungsdauer 
(unbeschränkt/gültig bis) unbeschränkt

5 Vorlage an die Rechtsaufsichts-
behörde am 

Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde: 
a) Datum der Genehmigung 6

b) Az. 

7 Registrierung (Az.) VII/521/1 

Aufhebung: 

a) Gemeinderatsbeschluss vom 

Nr. 

b) Tag der Rechtsunwirksamkeit 

c) Veröffentlichung im Amtsblatt vom 

8

Nr. 

9 Verteiler: 



Verordnung der Gemeinde Unterhaching 
über das Stadion an der Grünauer Allee (Stadionverordnung) 

vom 25. Januar 1990 

Die Gemeinde Unterhaching erlässt aufgrund des Art. 23. Abs. 1 des Gesetzes über das 
Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Dezember 1982 (BayRS 2011-2-I) folgende 

Verordnung 

§ 1 
Aufenthalt im Stadion an der Grünauer Allee 

Im Stadion dürfen sich als Besucher nur Personen aufhalten, die eine gültige Eintrittskarte 
oder einen sonstigen Berechtigungsausweis mit sich führen. Eintrittskarte oder Berechti-
gungsausweis sind auf Verlangen dem Kontrollpersonal und der Polizei vorzuweisen. 

§ 2 
Verhalten im Stadion an der Grünauer Allee 

( 1 ) Im Stadion hat sich jeder Besucher so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet oder 
geschädigt wird. 

( 2 ) Den Besuchern des Stadions ist insbesondere nicht erlaubt: 
a) unbefugt Bereiche zu betreten, die nicht für Besucher zugelassen sind, insbe-

sondere das Sportfeld innerhalb der Gitterabsperrung; 
b) nicht für den allgemeinen Gebrauch vorgesehene Bauten oder Anlagenteile, ins-

besondere Umzäunungen, Mauern, Mauerbrüstungen, Gitterabsperrungen, Mas-
ten oder Dachteile zu besteigen oder zu übersteigen; 

c) sperrige Gegenstände (z.B. Leitern, Hocker, Kisten, größere Koffer), Fahrräder 
oder Kinderwagen mitzuführen; 

d) Tiere mitzubringen; 
e) aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellte 

Flaschen, Becher, Gläser oder Krüge mitzubringen; 
f) Gegenstände auf die Spielfläche oder in die Zuschauerbereiche zu werfen; 
g) Sprühdosen, Gasdruckfanfaren, schädliche, übelriechende oder färbende Sub-

stanzen oder Gegenstände mitzuführen, die als Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen 
verwendet werden können; 

h) Feuerwerkskörper, pyrotechnische Gegenstände oder Leuchtkugeln mitzuführen, 
abzubrennen oder abzuschießen; 

i) außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten oder das Stadion in anderer 
vermeidbarer Weise, insbesondere durch Wegwerfen von Sachen, zu verunreini-
gen. 

§ 3 
Hausrecht 

Das Hausrecht im Stadion übt neben der Gemeinde Unterhaching - zuständiger Platzwart - 
für die Dauer der Veranstaltung der jeweilige Veranstalter aus. 



§4
Zuwiderhandlungen 

( 1 ) Neben der Verweisung aus dem Stadion und dem Ausspruch eines Stadionverbotes 
kann nach Art. 23 Abs. 3 LStVG mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 
a) sich als Besucher entgegen § 1 Satz 1 ohne Nachweis der Aufenthaltsberechti-

gung im Stadion aufhält; 
b) entgegen § 2 Abs. 1 im Stadion durch sein Verhalten andere gefährdet oder 

schädigt, insbesondere den in § 2 Abs. 2 enthaltenen Bestimmungen über das 
Verhalten im Stadion zuwiderhandelt. 

( 2 ) Andere Bußgeldvorschriften, insbesondere § 55 Abs. 1 Nr. 25 Waffengesetz über den 
Gebrauch von Schusswaffen und § 53 Abs. 3 Nr. 5 in Verbindung mit § 39 Waffenge-
setz, der bei öffentlichen Veranstaltungen das Führen von Schusswaffen, Hieb- oder 
Stoßwaffen verbietet, bleiben unberührt. 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 24.02.1990 in Kraft. 

Unterhaching, den 25. Januar 1990     Gemeinde Unterhaching 
         E. Kupka 
         1. Bürgermeister 


